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Betreff 
 
Überplanung der Radwegesituation an der B 56 im Abschnitt zwischen der 
Kreisstraße 2 und der Husarenstraße; Vorstellung der Planung durch den 
Landesbetrieb Straßen NRW 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss nimmt den Bericht des Landesbetriebs 
Straßen NRW zur Kenntnis und spricht sich für die Weiterführung der Planung aus. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Ausgangspunkt der Planung ist die grundlegende Änderung der Straßenverkehrsordnung 
im Hinblick auf Radverkehrsanlagen aus dem Jahr 1998. Dabei wurden u. a. auch Quali-
tätskriterien für die Ausweisung von Radwegen festgeschrieben. 
Im Hinblick auf die Änderung der STVO wurden von der Verwaltung alle Radwege im 
Stadtgebiet überprüft . Es zeigte sich, dass u. a. die im Zuge der B 56 vorhandenen Rad-
wege nicht den Qualitätskriterien, z. B. bei der Breite der Wege, entsprechen. Je nach Qua-
litätsmängeln musste entweder die Beschilderung des bestehenden Radweges entfernt 
werden oder der Radweg konnte ausnahmsweise für eine „Übergangszeit“ weiter fortbeste-
hen. 
Um die Radwege an der B 56 dauerhaft zu sichern ist eine Anpassung an die StVO drin-
gend erforderlich. 
Der Landesbetrieb Straßen NRW als Baulastträger der Bundesstraße 56 wird in der Sitzung 
die Überplanung der Radwege im Zuge der B 56 vorstellen und im Anschluss daran für eine 
Diskussion zur Verfügung stehen. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Rainer Gleß 
Technischer Beigeordneter 
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Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf       €. 

  Sie stehen im  Verw. Haushalt  Verm. Haushalt unter der Haushaltsstelle       
zur Verfügung. 

  Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 
Ausgaben ist erforderlich 

 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt       €, insgesamt sind       € 
bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr       €. 

 


